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Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Barbara Höll und
der Fraktion der PDS
– Drucksache 14/2821 –

Be- und Entlastungswirkungen der bereits erfolgten und beabsichtigten
Neuregelungen des Steuerrechts

Nach den Angaben der Bundesregierung entfallen von den steuerlichen Ent-
lastungen im Zeitraum von 1999 bis 2005 auf die „Privathaushalte“ 54,4 Mrd.
DM, auf den „Mittelstand“ 17,1 Mrd. DM und nur 1,6 Mrd. DM auf die
„Großunternehmen“. In diesen Berechnungen fehlen jedoch verschiedene An-
gaben darüber, wie sich diese Entlastungen auf die sozialen Schichten und
Gruppen der Bevölkerung verteilen.

1. Welcher Anteil des aus dem Steuerentlastungsgesetz 1999, dem Steuerent-
lastungsgesetz 1999/2000/2002, dem Gesetz zur Familienförderung, dem
Steuerbereinigungsgesetz 1999, der zweiten Stufe der Familienförderung,
der Reform der Unternehmensbesteuerung und der Einkommensteuertarif-
reform 2003/2005 entfällt auf Einkommensteuerpflichtige mit jährlichen
Einkünften von

weniger als 50 000,

50 000 bis unter 100 000,

100 000 bis unter 200 000,

200 000 DM und mehr?

Eine personelle Zuordnung der finanziellen Auswirkungen der seit 1998 be-
schlossenen und geplanten Steuerrechtsänderungen ist nur für die Senkung des
Einkommensteuertarifs und die Verbesserung des Familienleistungsausgleichs
möglich. In der Anlage 1 ist dargestellt, wie sich die Entlastung auf die in der
Frage genannten Gruppen des Gesamtbetrags der Einkünfte verteilt. Die zweite
Stufe der Familienförderung, die zum 1. Januar 2002 in Kraft treten soll, ist
noch nicht konkretisiert, so dass die hieraus entstehenden Entlastungen noch
nicht berücksichtigt werden können.
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Das erste Tableau zeigt die Verteilung der im Jahre 2005 erreichten Gesamtent-
lastung im Jahre 2005 im Vergleich zum Rechtsstand 1998. Die nachfolgenden
Übersichten dokumentieren die Entlastungsverteilung in den Jahren 1999,
2000, 2001, 2003 und 2005 jeweils im Vergleich zum Rechtsstand des Vorjah-
res. Ein Vergleich des Entlastungsanteils mit dem nachrichtlich ausgewiesenen
Anteil am Einkommensteueraufkommen im Vergleichsrecht macht deutlich,
dass kleine und mittlere Einkommen in allen Entlastungsstufen überproportio-
nal entlastet werden.

2. Wie viele Einkommensteuerpflichtige wurden in den in Frage 1 genannten
Einkunftsgruppen veranlagt?

In der mittleren Spalte des Tableaus in Anlage 1 ist die Zahl der Einkommen-
steuerpflichtigen ausgewiesen, die in die in Frage 1 genannten Einkunftsgrup-
pen fallen.

3. Wie hoch ist die Entlastung von Steuerpflichtigen aufgrund der Änderun-
gen des Einkommensteuertarifs in den Jahren 1999, 2000, 2001, 2002,
2003 und 2005 jeweils gegenüber dem vorangegangenen Jahr (Angaben
bitte für Einkommen bis zu 150 000 DM – Grundtabelle – bzw. 300 000
DM – Splittingtabelle – in Abständen von 10 000 DM; weitere Angaben
für zu versteuernde Einkommen von 200 000, 300 000, 400 000, 500 000,
1 Mio., 2,5 Mio. und 5 Mio. DM)?

Die gewünschten Angaben sind der Anlage 2 zu entnehmen.

4. Welcher Anteil des Entlastungsvolumens aus den bisher erfolgten bzw. be-
absichtigten Tarifänderungen entfällt auf die Haushalte mit einem Einkom-
men entsprechend der in Frage 3 genannten Abgrenzung?

Die Anlage 1 enthält eine Aufteilung der Tarifsenkungen und Familienentlas-
tungen auf die einzelnen Entlastungsstufen jeweils im Vergleich zum Vorjahr
nach der in Frage 1 genannten Einkommensschichtung. Eine Aufteilung des
Entlastungsvolumens aus den einzelnen Tarifsenkungsstufen entsprechend der
in Frage 3 vorgegebenen, sehr viel feineren Einkommensschichtung für die an-
gegebenen Jahre und getrennt nach Grund- und Splittingtabelle ist mit sehr ho-
hem Aufwand verbunden und im Übrigen in der für die Beantwortung zur Ver-
fügung stehenden Frist nicht zu leisten.
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5. Wie hoch ist das Entlastungsvolumen aus der jeweiligen Absenkung der
Spitzensteuersätze und auf wie viele Steuerpflichtige entfällt diese Ent-
lastung?

Die gewünschten Angaben sind der nachstehenden Übersicht zu entnehmen:

6. Wie hoch ist das Entlastungsvolumen aus der Absenkung des Eingangs-
steuersatzes und der Erhöhung des Grundfreibetrags, das auf die in Frage 1
genannten Einkommensgruppen enfällt?

Die gewünschten Angaben sind der Anlage 3 zu entnehmen.

7. Wie wirkt sich jeweils die erste und zweite Stufe der Familienförderung
auf die Einkommensteuerbelastung von allein stehenden, verheirateten und
nicht verheirateten Eltern aus (Angaben bitte entsprechend der in Frage 3
genannten Abgrenzung für Familien mit einem, zwei bzw. drei Kindern)?

Die Steuerbelastung nach Inkrafttreten der ersten Stufe der Familienförderung
zum 1. Januar 2000 gegenüber der Steuerbelastung im Jahre 1998 ist für
Ehepaare und allein Erziehende jeweils mit einem, zwei und drei Kindern den
Anlagen 4.1 bis 4.6 zu entnehmen. Die zweite Stufe der Familienförderung, die
zum 1. Januar 2002 wirksam werden soll, ist noch nicht konkretisiert, so dass
die hieraus entstehenden Entlastungswirkungen noch nicht dargestellt werden
können.

Jahr
Absenkung des

Spitzensteuersatzes
Entlastungs-

volumen
in Mrd. DM

Zahl der entlasteten
Steuerpflichtigen

in Millionenvon … v.H. auf … v.H.

2000 53 51 1,64 0,6

2001 51 48,5 2,30 0,8

2003 48,5 47 1,65 1,0

2005 47 45 2,69 1,4
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8. Ab welchem Einkommen ist die Entlastung (Grundtabelle/Splittingtabelle)
aus den Freibeträgen für Kinder höher als das Kindergeld (Angaben bitte
gesondert für die erste und zweite Stufe der Familienförderung für Fami-
lien mit einem, zwei bzw. drei Kindern)?

Die zu versteuernden Einkommen, ab denen für Kinder unter 16 Jahren die Ent-
lastungswirkung des Kinderfreibetrages das Kindergeld übersteigt, ist für die
Jahre 1999 bis 2001 getrennt nach ersten, zweiten und dritten Kindern der
nachstehenden Übersicht zu entnehmen:

Jahresbeträge in DM

Die zweite Stufe der Familienförderung, die zum 1. Januar 2002 in Kraft treten
soll, ist noch nicht konkretisiert, so dass diesbezüglich noch keine entsprechen-
den Aussagen möglich sind.

9. Wie viele Steuerpflichtige erhalten aufgrund der Kinderfreibeträge eine
höhere Entlastung als durch das Kindergeld (Angaben bitte gesondert für
die erste und zweite Stufe der Familienförderung)?

Die Zahl der Steuerpflichtigen, bei denen sich der Kinderfreibetrag für mindes-
tens ein Kind stärker entlastend auswirkt als das Kindergeld, beträgt 0,4 Millio-
nen in 1999, 1,7 Millionen in 2000 und 1,8 Millionen in 2001. Angaben zur
zweiten Stufe der Familienförderung sind aus den in der Antwort zu Frage 8
genannten Gründen nicht möglich.

10. Wie hoch sind die Einnahmenausfälle aufgrund der Inanspruchnahme
von Kinderfreibeträgen, soweit deren Entlastung das Kindergeld über-
steigt (Angaben bitte gesondert für die erste und zweite Stufe der Famili-
enförderung)?

Die Einnahmeausfälle aus der Entlastungswirkung des Kinderfreibetrages, so-
weit diese das Kindergeld übersteigt, betragen 0,2 Mrd. DM in 1999 und je-
weils 1,4 Mrd. DM in den Jahren 2000 und 2001.

1999 2000 2001

Grundtabelle Erstkinder 91 908 50 922 56 754

Zweitkinder 98 820 60 858 66 690

Drittkinder 134 298 84 348 89 370

Splittingtabelle Erstkinder 180 468 96 984 108 648

Zweitkinder 187 380 106 920 118 584

Drittkinder 251 316 143 856 153 792
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11. Wie hoch ist nach Schätzungen der Bundesregierung die Mehrbelastung
aus der ökologischen Steuerreform für Familien mit einem, zwei bzw.
drei Kindern (Angaben bitte für allein Erziehende gesondert ausweisen)?

Die erbetenen Modellrechnungen sind für einen Haushalt mit einem monat-
lichen Einkommen von 5 000 DM den Anlagen 5.1 bis 5.6 zu entnehmen.

12. Wie hoch ist im Jahr 2001/2003/2005 die Steuerbelastung auf Einkünfte
aus nichtselbstständiger Tätigkeit und auf Einkünfte eines Gewerbetrei-
benden (Einkünfte aus gewerblicher Tätigkeit und ggf. Geschäftsführer-
vergütung) jeweils für den Fall, dass die pauschale Anrechnung des dop-
pelten Gewerbesteuermessbetrags bzw. die Körperschaftsteuer gewählt
wird (für diese Angaben bitte den Abzug von Vorsorgeaufwendungen im
Rahmen der gesetzlichen Höchstgrenzen und im Übrigen die Verhältnisse
entsprechend dem Informationsmaterial des Bundesministeriums der Fi-
nanzen, Referat Presse und Information, Anlage 8, vom 21. Dezember
1999 unterstellen)?

13. Wie hoch ist im Jahr 2001/2003/2005 die Steuerbelastung auf Einkünfte
aus nichtselbstständiger Tätigkeit und auf Einkünfte eines Gewerbetrei-
benden (Einkünfte aus gewerblicher Tätigkeit und ggf. Geschäftsführer-
vergütung) jeweils für den Fall, dass die pauschale Anrechnung des dop-
pelten Gewerbesteuermessbetrags bzw. die Körperschaftsteuer gewählt
wird, ohne dass im Rahmen der Körperschaftsbesteuerung eine Pensions-
rückstellung gebildet wird?

14. Ab welcher Höhe des zu versteuernden Einkommens ist in 2001, 2003
und 2005 die Gesamtsteuerlast eines Arbeitnehmers höher als die Steuer-
last eines selbstständigen Gewerbetreibenden (Angaben bitte gesondert
für Grund- und Splittingtabelle)?

Die Fragen 12 bis 14 beantworte ich im Zusammenhang wie folgt:

Bei gleichem zu versteuernden Einkommen ist die Steuerbelastung eines
Gewerbetreibenden, der nicht zur Körperschaftsteuer optiert, von seltenen
Ausnahmefällen abgesehen, nicht niedriger als die eines Arbeitnehmers.
Abweichungen können nur bei untypisch niedrigen Gewerbesteuerhebesätzen
von unter 211 v. H. eintreten, bei denen die Gewerbesteuerbelastung durch die
Anrechnung des doppelten Gewerbesteuermessbetrages überkompensiert wird.

Bei Option zur Besteuerung nach dem Körperschaftsteuerrecht kann die Ge-
samtsteuerbelastung des Gewinns vor Steuern unter die Steuerbelastung eines
Arbeitnehmers mit gleich hohen Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit sin-
ken, sofern der Gewerbetreibende Teile des Gewinns im Unternehmen thesau-
riert. In diesem Fall sind die Steuerbelastungen jedoch nicht miteinander ver-
gleichbar, weil das in beiden Fällen zur Bestreitung des Lebensunterhalts zur
Verfügung stehende Einkommen unterschiedlich hoch ist.

Beispiele für die Steuerbelastung von Arbeitnehmern und Gewerbetreibenden
für die Jahre 2001, 2003 und 2005 getrennt nach Alleinstehenden und Verhei-
rateten können den Anlagen 6.1 – 6.6 (mit Ansatz von Pensionsrückstellungen
bzw. Direktversicherung) und den Anlagen 7.1 – 7.6 (ohne Ansatz von Pen-
sionsrückstellungen bzw. Direktversicherung) entnommen werden.
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Anlage 1
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noch Anlage 1
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Anlage 2
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Anlage 3
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Anlage 4.1
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Anlage 4.2
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Anlage 4.3
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Anlage 4.4
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Anlage 4.5
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Anlage 4.6
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Anmerkung zu den Anlagen 4.1 bis 4.6:

1) Erhöhung des Kindergeldes von 2 640 DM im Jahre 1998 auf 3 240 DM in 2000 für das erste und
zweite Kind; Einführung eines Betreuungsfreibetrages von 3 024 DM für Kinder unter 16 Jahren im
Jahre 2000.

2) Annahme: Jedes Kind ist unter 16 Jahren.
3) Im Sinne des § 2 Abs. 4 EStG.
4) Das Kindergeld wird nur in den Fällen ausgewiesen, in denen es höher ist als die Steuerentlas-

tung durch den Kinderfreibetrag von 6 912 DM je Kind (für 1998) bzw. durch den Kinderfreibetrag
von 6 912 DM sowie den Betreuungsfreibetrag von 3 024 DM je Kind (für 2000). In Fällen mit 2
und 3 Kindern ist aus Vereinfachungsgründen der Vergleich nicht isoliert für jedes Kind, sondern
für die Kinder insgesamt durchgeführt worden.

5) Ein mit Minuszeichen versehener Betrag wird ausgezahlt.
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Anlage 5.1
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Anlage 5.2
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Anlage 5.3
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Anlage 5.4
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Anlage 5.5
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Anlage 5.6



Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode – 23 – Drucksache 14/2967

Anlage 6.1



Drucksache 14/2967 – 24 – Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode

Anlage 6.2



Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode – 25 – Drucksache 14/2967

Anlage 6.3
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Anlage 6.4
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Anlage 6.5
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Anlage 6.6
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Anlage 7.1
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Anlage 7.2
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Anlage 7.3
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Anlage 7.4
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Anlage 7.5
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Anlage 7.6
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